
London 1950 Mehr Kontakt ZUI wissenschaftl;i  en OrSChung
auch einige NEUECTIEC, noch ungedruckte Universitäts-Dissertationen
(z Unglaub, Siepen) herangeführt, Was se1ıner Studie ehr dienlich
GeEWESCNHN ware. Warum fehlen 196 die für die Klosterbesteuerung wichtigen
Urteile BFH Dezember 1951 und Marz
Zusammen{fassend ist ygen wWIr können dıese ublı  atı]ıon

ht Nn, weil sS1e die Grundsatziragen der klösterlichen Besteue-
TUNg nıcht aufgegriffen hat, weil ihr die kirchen- un Oordensrechtl:i Fun-
dierung mangelt und schließlich weil erfahrungsgemäß die Existenz einer
solchen Pu  ıkatıon stagnierend und erschwerend auf die notwendige w1ssen-
schaftliche Diskussion eiINWIFL. 1m übrigen die klösterlichen Vermögens-
verwalter für ihre Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden davon YJE-
Oördert werden, wird sich zeigen.
ünchen Prof. DrT. Audomar Scheuermann

Rechtsprechung
DIE VOR DER SAKULARISATION LANDE RWORBENE
RECHTSPERSONLICHKEIT ‚:TAATLICHEN BEREICH DAUERT FORT:
INE DERARTIGE ORDENSGENOSSENSCHAF IST ALS KÖRPERSCHAFT
DES OFFENTLICHEN RECHTS BETITRACHTEN

Geschäftsnummer:
Beschluß des Landgerichts Berlin, 84, Zivilkammer, Februar 1955

232/54
Grundbuch Dahlem .2

Beschluss
In der Grundbuchsache

betr. die ın Berlin-Dahlem, Bachstelzenweg 20, z2 Z r 2 f 2 2 und an
den Straßen 62—064 gelegenen, 1mM TUNCDU: des Amtsgerichtes Zehlen-
dorf VO  » Berlin-Dahlem Band 053 un! and 712 verzeich-
neten Grundstücke,

eingetragener E1ıgentümer:
r. William Charles (vormals ilhelm aTr. egendanz, London

ntragstellerin und Beschwerdeführerin
Kongregation der chwestern VO.  » der Heiligen Katharina Provinzlal-
Muwtterhaus Berlin Berlin-Wilmersdorf, Paretzer Straße 11—12,
Verfahrensbevollmächtigter: Ofiar Dr Justus Kahlert, erlıin-Wiılmers-
dorf, aretizer Straße gl

hat die ivilkammer des Landgerichts Berlin 1n Berlin-Spandau, Askanier-
INg 77/178 auf die eschwerde der Antragstellerin VO Juni 1954
die erfügung des Amtsgerichtes Zehlendorf VO.: März 1954 ın der Sit-
ZUNY VO. Februar 1955 eschlossen
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nNnier ufhebung der angefochtenen Verfügung wird das Amtsgericht
Zehlendorf angewlesen, VO  S seinen edenken Abstand nehmen.
Die Entscheidung ergeht gebührenfrel.

Gründe
Die Antragstellerin ist ıne Kongregation der katholischen irche, die AUus-
gandg des Jahrhunderts In Braunsberg/Ermland gegrundet worden 1s%.
urch Erlaß VO. Maärz 1583 ist d1ıe Kongregation durch den Bischof
Frmland anerkannt worden. Am Maärz 1602 erfolgte die päapstliche AD-
probation durch den apostolischen Nuntius
urch notarıellen Kaufvertrag VO Dezember 1953 hat s1e die eingangs
bezei  neien Grundstücke VO. igentümer gekauft Sie sind ihr gleichen
Tage-aufgelassen worden.
Am Dezember 1953 hat die Antragstellerin beantragt, S1e als Eigentüme-
I1n einzutragen.
urch Verfügung VO: Februar 1954 hat das Amtsgericht Zehlendorf darTr-
auf hingewiesen, daß die Eigenschaft der Kongregation als Juristische Person
noch nicht hinreichend nachgewiesen sel.
In seinem Schriftsatz VO. März 1954 hat der Bevollmächtigte der ntrag-
stellerin folgendes nachgeführt:
Das Deutsche Privatrecht verweise ZUI rage der juristischen Person auf das
roömisch-kanonische echt un! erkenne die ana erlangte juristische Per-
sönlichkeit Die Antragstellerin habe ihre Rechtsfähigkeit bıs ZU. EeN-
waärtigen Zeitpunkt nıcht verloren. Ihre Rechtsfähigkeit sel auch niemals -
gezweifelt worden, wıe die Behandlung durch die ehorden und die Tat-
sache des Grunderwerbs auf den Namen der Antragstellerin aufend bewie-
se  y hätten Das gehe VOI em aQus der überrei  en Bescheinigung des
Preußischen Kultusministers VO. unı 1930 hervor.
urch erfügung VO März 1954 hat das Amtsgericht der Antragstellerin
mitgeteilt, daß auch durch ihren Schriftsatz VO März 1954 ihre echts-
ähigkeit noch icht nachgewlesen sel Uun!| dazu folgendes ausgeführt:
Die nsicht der Antragstellerin, daß ihre Eigenschaft als juristische Person
ın der weilıteren Gesetzgebung nıcht geänder worden sel, treiife 1LUI dann E&
wenn s1ie nicht durch das reußische Gesetz VO.: 31 Mai 1875 (Pr. Gesetzes-
sammlung e1ifle 217) aufgelöst worden sel un: amı ihre echtspersön-
ichkeit verloren habe Nur die en un: Kongregationen, die sich QusSs-
schließlich der Krankenpflege gewlıdme hätten, selen durch das PreuBßische
esetz nicht aufgelöst worden. Auch die spätere Zulassung der meılsten der
aufgelösten en habe nicht zugleich die Verleihung der Korporatlions-
re UL olge gehabt. Um diese erlangen, habe mit Rücksicht auf
Art der reußischen Verfassungsurkunde VO Januar 1850 eines be-
soNderen Gesetzes bedurtit. Eın solches sel Aur Maı 1888 (Pr eset-
zessammlung e1lte 113) Die Antragstellerin sel ‚al diesem Gesetz
nicht mit aufgeführt. S1e habe deshalb bis P, Inkrafttreten der Weimarer
Verlassung keine Rechtsfähigkeit erlangt.
Das Amtsgericht Zehlendortf hat deshalb der Antragstellerin aufgegeben, miıt
grundbuchlichen Mitteln innerhalb VO  - drei onaten folgenden Nachwels

Beweise ihrer Rechtsfähigkeit erbringen:



daß sS1e unı 1875, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes
VOoO 31 Maı 1875 dıe Rechtsfähigkeit besessen habe,
daß s1ie sich unı 1875 ausschließlich der Krankenpflege gewıdme
un: somıit der gesetzli  en Auflösung nigangen sel,
oder
daß evtl ine Verleihung des Korporationsrechts erfolgt sel,
Oder
daß S1e 1ne juristische Person des Privatre sel

egen diese Verfügung hat die Antragstellerin unı 1954 eschwerde
eingelegt.
Zur Begründung hat sS1e vorgetiragen
Die Rechtsfähigkeit der Antragstellerin se1l bisher niemals angezweifelt W OI
den mit Ausnahme waäahrend der eıt nach 1933 Aber auch damals sel ihre
Rechtsfähigkeit schließlich anerkannt worden. Auszugehen sel davon, daß
s1ie die Rechtsfähigkeit nach kanonischem echt durch den Bischoi{iserlaß 1
Te 1583 un die päpstliche pprobation VO MAarTz 1602 erlangt habe
Diese ihre Rechtsstellung se1l auch VO euischen Privatrecht anerkannt
worden. Auch das gemeıne echt verwelise fur die Entstehung VO urlsti-
chen Personen 1m Bereich der Kırche au{f das kanonische echt un! erkenne
amı diese Regelung auch fur den staatlichen Bereich er der West-
älische Frieden, noch der Reichsdeputationshauptschluß hätten dieser
Rechtslage eiwas geändert, zumal das Ermland unter der weltlichen Herr-

des Bischofs geblieben sel urch die erste Teilung Polens hätten Ss1ch
WalI für das Ermland un!: amı füur die Kongregation mıit dem ı1ize iın
Braunsberg besondere Verhältnisse ergeben urch den Vertrag VO  3 Peters-
Durg VO: September 1772 un den Vertrag VO Warschau VO SEP-
tember 1773 sel jedoch re  tsverbindlıch festgelegt worden, daß hinsichtlich
der religions-kirchlichen Verhältnisse der Vo „Status quo  « aufrecht Ce1i-
halten bleibe Der Wechsel der Staatsangehörigkeit habe somıit die Jur1-
stische Person der Kongregation nıcht beruhrt.
Auch das „Allgemeine andrecht“ habe keine AÄAnderungen gebfacht. Es sel
auch nicht richtig, daß die Antragstellerin durch das Gesetz VO. Maı 1875
aufgelöst worden sel. Zwar sel s1e kein Tden, der sich ausschließlich der
Krankenpflege gew1ldme habe, denn neben der rankenpflege habe s1e S1cCH
VOIr em der Erziehungsaufgabe gewidmet. Das CGiesetz VO  : 1875 habe Je-
doch nıcht ohne weiıteres samı1ilı en un ordensähnliche Kongregatio-
nNne  - ZUI uflösung gebracht, die nicht die Ausnahmevoraussetzungen des
Gesetzes erfüllten 1elmenr sel die Auflösung für jeden Einzelfall durch
Verwaltungsakt VOIGENOIMMIME worden. Von dieser Auiflösung sel sS1e auf die
Fürsprache der Kailserin Auguste Verschon geblieben. Sle, die Antragstelle-
MnN, habe sich nämlich dieserhalb die kKkalserın gewandt und darau{[f inge-
wıesen, daß sich ihre chwestern besonders in den Krlegen ester-
reich 1866 und Frankreich 870/71 In den Lazaretten große Verdienste
erworben hätten. Zum Beweilse für die Richtigkeit ihrer Behauptung verweist
sS1e auf die 1931 erfolgte Veröffentlichung VO  - Gertrud Bellgradt „Die Be-
deutung der Kongregation der eıligen Katharina TÜur die Erziehung der
Maäadchen un! auf das Buch „Der Kulturkampf 1mMm Ermland”, das 1931 in
Berlin erschienen 1st, sOwWwI1e auf die VOo  o ihr eingerei  te eidesstattliche Ver-
sicherung der westier Winefrieda VO Oktober 1954



egen des übrigen Vorbringens der Antragstellerın wiırd auf den Inhalt
der Grundakten, insbesondere auf Fol 187 d, 188, 192 und 193 eZug ge-
OIMMNMEN.
Diıie eschwerd ist gemäß 71 Abs GBO zulässıg un auch begründet.
Das rundbuchamt wird angewlesen, v C& seinen edenken Abstand
nehmen, weil die Antragstellerin nachgewlesen hat, daß s1e ıne juristische
Person des Offentl:  en Yar.

uszugehen wäarTl bel der Entscheidung davon, daß, wWw1e auch VO!' Oorder-
richter nıcht ın Zweifel geZOYENN worden ıst, die Antragstellerin durch den
Bischofserlaß VO TE 583 und die päpstliche Approbation aus dem re
1602 Rechtsfähigkeit nach kanonischen un!: amı auch nach eultis  em
Privatrecht erlangt hat. Diese Rechtsfähigkeit hat S1e bis ZU. Inkrafittreten
des Allgemeinen Landrechts nicht verloren. Auch das Allgemeine Landrecht
selbst hat keine Anderungen gebracht. Das Beschwerdegericht vermäd der
Ansicht des Vorderrichters, daß nach den Vorschriften des Allgemeinen
Landrechts NUuUI Klostergesellschaiten rechtsfähig sind, nicht beizupflichten.
Die rage, we Gesellschaften nach dem Allgemeinen Landrecht Korpora-
tionsrechte besessen aben, ergibt sich Aaus den S 939, 940 un! 1057 11
Diese lauten wıe folgt
&$ 939

nier geistlichen Gesellschaften, deren Mitglieder sich miıt anderen eli-
gionsausübungen als der Seelsorge hauptsächlich beschäftigen, werden
die VO: aa aufgenommenen Stifte, Klöster un! en verstanden

S 940
Diese en unter dem Namen der Kapitel und ONvente miıt anderen
Korporationen 1 aa gleiche

Klostergesellschaften sind geistliche Korporationen, deren Mitglieder
gemeinschaftlichem en un: gemeinschaftlicher Religionsausübung nach
gewIlssen, VO.  v der irche bestätigten Regeln durch feierlid_1e Gelübde sich
verpilichtet haben”

Aus diesen Bestimmungen ist der Satz folgern, daß die geistlichen Ge-
sellschaften, insbesondere die Klostergesellschaften mit der staatlichen Autzf-
nahme Korporationsrechte erlangt en.
Daß die Antragstellerin kein 1st, bedarf keiner weiteren Erörterung. S1e
ıst auch keine Klostergesellschaft, denn darunter sind 1U solche Verein1igun-
genN verstehen, deren Mitglieder eın fejlerliches Gelübde ablegen. Die Mit-
glieder der Kongregation verpflichten sich auch gemeinschaftli:  em
en und gemeinschaftliıcher Religionsausübung nach gewissen, VO.: der
1T bestätigten Regeln, S1e egen jedoch kein feierliches Gelübde ab
Die Antragstellerin muß jedo als en 1 Sinne des 939 ALR angeSE-
hen werden. Das Reichsgericht sagt ‚Wäl In se1iner Entscheidung in 1vıl-
sachen Band Z daß 1U die Niederlassungen der en 1 ENgETEN
Sinne Korporationsrechte nach Q39 hätten. Es egründet diese se1ine
Auffassung nicht näher. Das Gericht sich dieser Auffassung nicht
zuschließen. Das Allgemeine andre unterscheidet ın rn 939 bewußt ZW1-
schen Klöster und en Daß Klostergesellschaften NUüur en 1m ENGETEN
Sinne sein können, ıst bereıiıts ben dargelegt worden. Daraus muß aber
gefolgert werden, daß der Begriff „Kloster und Klostergesellschaften” der



weitere Begriff ist und er auch die Kongregationen miıt umtaßt. SO hat
auch das reußische Obertribunal 1n seINer Ents  elidung 1ın Zivilsachen
Band 41 elitfe 303, ausgesprochen, daß, wıe die Klöster, auch die VO aa
anerkannten Kongregationen den geistlichen Gesellschaften 1m Sinne des
Allgemeinen Landrechts gehören
omı1 MuUu als feststehend angesehen werden, daß die Antragstellerın auch
während der Geltung des Allgemeinen andrechts als juristische Person des
Ööffentlichen Rechts anerkannt gewesen 1st.
Sie hat ihre Rechtsfähigkeit auch nicht durch das VO Grundbuchrichter
geführte Preußische Gesetz VO 31 Maı 1875 betr die geistlichen en
und ordensähnlichen Kongregationen der katholischen Kırche (Preuß. Ge-
setzessammlung 1875, e1te 21F) verloren.
emäa. S und diıeses Gesetzes ınd alle en un: ordensähnlichen
Kongregationen der katholis  en irche, soweıt s1e sich nıcht ausschließlich
der Krankenpflege widmeten, VO dem Gebiete der reußischen Monarchilie
ausgeschlossen. In Abs dieses Gesetzes el daß die Z este-
henden Niederlassungen VO' Tage der Verkündung dieses Gesetzes ab NEUeEe

Mitglieder unbeschadet der Vorschrift des nıcht aufnehmen duüurifen un
binnen echs onaten aufzulöosen 8116 Das CGesetz ermächtigt ferner den
Minister der geistlichen Angelegenheiten, diese T15 unier gewissen VOoT-
aussetzungen auf vier TEe verlängern.
Daraus O1g%, daß mıit Inkrafttreten des Gesetzes nicht samilı Kongregatlo-
NENN, die den Tatbestand der &$ 1 un: erfullen, aufgelöst sSind, sondern daß
die uflösung für jeden einzelnen en un tfur jede ordensähnliche Kon-
gregation VO. Minister vorzunehmen Waäal, Iso Uurc einen Verwaltungsakt
erfolgte. Diese Auffassung ihre Stutze ın der Entscheidung des el  S-
gerichts VO.: Maı 1898 ın Zivilsachen Band 41 el 304 In der dort
behandelten Entscheidung über die Rechtsunfähigkeit der on un Non-
Ne.  - €el. daß die TE Anerkennung der juristischen Persönlichkeit
mit ihrer uflösung gemä. der Bestimmung des Abs des Gesetzes
VO 31 Mai 1875, die die zuständige Behörde 1 Te 1875 VOIGENOINM:
habe, entfallen €1.
Da die Antragstellerin sich nicht ausschließlich der Krankenp{flege gewidme
hat, s1e sıch durch Verwaltungsakt innerhal der 1ın Abs nie-
dergelegten I15 VO  - echs onaten aufgelöst werden mMuUussen. S1e hat Je-
doch nachgewiesen, daß s1e auf TUN! der Fürsprache der Kaiserin der Auf-
lösung eNtgangen ist, weil sich ihre chwestern ıIn den Krıegen 18606 un!
870/71, soweit S1e als Krankenschwestern eingesetzt I, besonders bDe-
wa en.
Die Kammer hat dıe auszugsweise eingereichte 5} der oben angeführ-
ten Veröffentlichung VO  - Gertrud Bellgradt, die wiederum auf das Buch VO.:  -
Dietrich „Der Kulturkamp 1mM Ermland“ verweiılst, SOWwI1e die eidesstattliche
Versi:  erung der Schwester Winefrieda als ausreichenden Beweils für die
diesbezügliche Behauptung der Antragstellerin angesehen. Wenn auch letz-
tere Trst seit 1890 rdensschwester der Antragstellerin ist und deshalb aQUS

eigenem Wissen n über ine iwa erfolgte Auflösung JgEeN kann,
ind do!  Q ihre Ausführungen glaubwürdig, daß in dem Unterricht, der der
Aufnahme als wester vorausg1ng, eingehend die Ges der ntrag-



stellerın behandelt worden ist, un daß ihnen VO  — den Unterrichtenden E1I-

ar worden ist, daß die Antragstellerin der Auflösung gemä Gesetz VO

Mai 1875 auf ürsprache der Kalserıiın Auguste entgange sel Diesem Nach-
wels hat die Antragstellerin Wal nicht durch öffentliche Urkunden geführt,
obwohl ihre Rechtsfähigkeit ıne „andere Voraussetzung” 1 Sinne des &$ 29
Abs Satz GBO ıst, und gema dieser Vorschriit ıne solche Vorausset-
ZUNG, soweıt s1e nıicht beim Iun  uchamt offenkundig ıst, des Nachwelilses
durch öffentliche TIkunden bedarft. ahlreiche aisachen, diıe sich der
Vorschrift des Abs Satz GBO unterliegen, lassen sich jedoch ın
dieser Form nıcht nachwelsen. Deshalb gestattet die Rechtsprechung, bel der
Würdigung der Eintragungsunterlagen Erfahrungssätze verwenden (KG

un 1149 HBR 1939 1250; Herke-Mönch-Horber, Anm.
GBO) Für die Richtigkeit der erwähnten Unterlagen spricht hiler

folgendes Erfahrungsgesetz: Als Anlage NrT. 51 behnndet sich bel den
rundakten die notariell beglaubigte Abschri{fit einer notarıell beglaubigten
} einer Besche1n1gung des reußischen Miıniısters für Wissenschaft,
uns' un Volksbildung VO': unı 1930 darüber, daß die hier fragliche
Kongregation 1m re 1572 errn worden ıst, eitdem ununterbrochen
fortbestanden hat und daß ihre Rechtsfähigkeit ständig, nachweilisbar eit
1851 ın Fällen anerkannt worden ist. Wenn die Kongregation (wie dies
1 Urteil des Reichsgerichts 41 e1tle 304 erwähnte Ursulinenkloster ın
Ahrweiler) gemä Abs des Ges VO 31 Mal 1875 aufgelöst worden
wäre, wäre dies 117 Tre 1930 dem Minister bekannt gewesen, und

diese Bescheinigung nicht erteilt.
Das ern ist er der Überzeugung, daß die Antragstellerin auch durch
die Kulturkampf-Gesetzgebung nicht aufgelöst worden ıst.
Fuür ıne Auflösung einem späteren Zeitpunkt liegen nicht die geringsten
Anhaltspunkte VOT, daß die Antragstellerin auch noch 1mMm gegenwärtigen
Zeitpunkt ıne juristische Person des ffe tlıc un er
rechtsfähig ist.
Die Kostenentscheidung beruht auf $ 123 ostO.

gez Kossack atzler Korber
Ausgefiertigt:
Berlin-Spandau, den MärTrz 1955
62 Unters  T1I7, anz. Sekr.
als Urkundenbeamter der Geschaäftsstelle des Landgerichtes Berlin

Kirchliche Eylasse
GEBET ZU  — HEILIGEN DAS DES

VORSTEHENDEN OKUMENISCHEN KONZILS
Die HI Oenltenti]arie hat ıuntier dem eptember 1959 ein
zum eiligen eIs IN das elingen des bevorstehenden Okumenischen
Konzils veröfifentl:; und mi!t assen versehen (AAS 5.%. 1959, 832)
CGöttlicher Geist! Vom aier 1mM Namen esu gesendet, Du ın der
1T un! eitest s]ıe unfehlbar gieße darum bitten WIT die
Deiner en aus über das kumenische ONZ1


